
 
 

Woldemar Freiherr von Biedermann 
Verheimlichte Epigramme Goethes 

 
Zum 4. Februar 1907 

Den Mitgliedern des Berliner Bibliophilen-Abends 
 
Privatdruck des Berliner Bibliophilen-Abends für sein Stiftungsfest 1907. In 40 Exemplaren 
auf van Gelder-Papier von Hermann Brücker, Friedenau-Berlin gedruckt. 
 
Die Vorbemerkung stammt von Flodoard Freiherr von Biedermann (1858-1934), dem Sohn 
des Goetheforschers Woldemar Freiherr von Biedermann (1817-1903). 
 
Im November 2015 erschien, wiederum als Privatdruck, eine faksimilierte Neuausgabe in 70 
Exemplaren mit kleinem Vorwort, die in München bei der Feier zum 70. Geburtstag des 
Buch- und Verlagshistorikers Reinhard Wittmann an den Jubilar und die Gäste verteilt 
wurde. Auf diesen Druck stützt sich vorliegende Digitalisierung. 
 
Aus der Vorbemerkung geht hervor, dass der für die Zeitschrift "Deutsche Dichtung" 
geschriebene und schon gesetzte Aufsatz von Woldemar Freiherr von Biedermann vom 
Verleger Carl Emil Franzos aus Angst vor der preußischen Zensur zurückgezogen wurde. 
Biedermann richtet sich darin gegen die Unterdrückung oder Verstümmelung von Goethes 
erotischen Epigrammen, wie sie sich in Editionen bis hin zur Weimarer Ausgabe von Goethes 
Werken findet. Der Beitrag dokumentiert diese Editionspraxis und gibt die unterdrückten 
Stellen wieder. 
 
Die "Venezianischen Epigramme" entstanden größtenteils während des zweiten 
Venedigaufenthaltes Goethes 1790, als er fast zwei Monate auf die Rückkehr der 
Herzoginmutter Anna Amalia von ihrem Italienaufenthalt warten musste. Goethe war sich 
des Problems der "Admissibilität" einiger Epigramme (1) bewusst. Eine erste Auswahl in 
Schillers "Musenalmanach für das Jahr 1796" publizierte er ohne Verfasserangabe und mit 
Verweis auf das antike Vorbild (Martial). Posthum kam es "zu direkten Eingriffen in die 
Handschriften Goethes," "wobei einige unveröffentlichte Epigramme, die als zu anstößig 
empfunden wurden, mit Rasiermesser und Schere buchstäblich getilgt wurden." (1)  
 
Die vorauseilende Zensur des hier wiedergegebenen Aufsatzes von Woldemar Freiherr von 
Biedermann fällt in die Hochzeit der kontroversen Diskussion über die Darstellung des 
Sexuellen und die Nacktheit in den Künsten. (3) Dabei ging es um gesetzliche und polizeiliche 
Maßnahmen gegen sog. "Schmutz". Bei der Beurteilung der Handlung des Verlegers, der 
juristischen Rat eingeholt hatte, ist dieser zeitgenössische Kontext zu beachten. 
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